
 
 

Anlage 03 zur Vorlage 034/2024 

STADT OSTFILDERN 
KREIS ESSLINGEN 

 

BEBAUUNGSPLAN  
„SÜDLICH DER KAISERSTRASSE, TEIL 1“ 

GEMARKUNG NELLINGEN 

 

B E G R Ü N D U N G 
gemäß § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) 

(ENTWURF) 

 

1. Erfordernis der Planung 

1.1 Ausgangssituation 

Für das Plangebiet gibt es lediglich einen einfachen Bebauungsplan „Nördlich der Kaiser-
straße“, der nachrichtlich eine straßenseitige „Baulinie vom 2. XII.1905“ beinhaltet. Die pla-
nungsrechtliche Zulässigkeit eines Bauvorhabens beurteilt sich somit gemäß § 30 Abs. 3 
BauGB nach den Festsetzungen dieses einfachen Bebauungsplans unter Berücksichtigung 
der Baulinie und „im Übrigen“ nach § 34 Abs. 1 BauGB. 
 
1.2 Anlass der Planung, Ziele und Zwecke der Bebauungsplanaufstellung 

Nach den Ausführungen des Verwaltungsgerichts Stuttgart in einem aktuellen Verwaltungs-
rechtsverfahren war Art. 21 Württ. BauO 1872 die Rechtsgrundlage der Baulinie von 1905. Die 
Bedeutung einer solchen Baulinie auf dieser Rechtsgrundlage erfuhr im Laufe der Zeit durch 
das Inkrafttreten der Württembergischen Bauordnung vom 28.07.1910 und das Gesetz des 
Staatsministeriums zur Änderung der Württembergischen Bauordnung vom 15.12.1933 Ände-
rungen, wonach letztlich einer Baulinie damaligen Rechts zusätzlich die sogenannte „Tiefen-
wirkung“ zukam, das heißt, sie hatte zur Folge, dass ein Grundstück grundsätzlich bis zu einer 
Tiefe von 50 m – gemessen ab der Baulinie – als innerhalb des Ortsbauplans gelegen und 
damit als grundsätzlich bebaubar galt. 

Damit haben im vorliegenden (und in benachbarten) Planbereich(en) die Baulinien des Stra-
ßengevierts aufgrund der geringen Blocktiefen von Ø 95 – 115 m die Wirkung einer vorderen 
(straßenseitigen) Baugrenze heutigen Rechts, während die rückwärtigen „Baugrenzen“ (=zu-
lässige Bebauungstiefen) in den Blockinnenbereichen entweder sehr nahe beieinanderliegen 
oder sich in Teilen sogar überlappen.  

Es handelt sich also gewissermaßen um „Baufenster“, die jeweils nahezu den gesamten Block 
umfassen, da die ursprüngliche Wirkung der Baulinie von 1905 (dass die Gebäude grundsätz-
lich nur an dieser Linie errichtet werden durften - vergleichbar mit einer Baulinie nach heutigem 
Recht) durch die Rechtsänderungen aus den Jahren 1910 bzw. 1933 für eine solche im Jahr 
1905 festgesetzte Baulinie nicht mehr gegeben ist. 



 
 

Die Konsequenz daraus ist, dass Bauvorhaben (eine funktionierende Grundstückserschlie-
ßung vorausgesetzt) in den heute noch vorhandenen, weitgehend unverbauten, „grünen“  
Blockinnenbereichen nicht rechtswirksam ausgeschlossen werden können. Damit wären die 
als städtebauliche Qualität und nicht zuletzt für die Ökologie und das Stadtklima bedeutsamen 
grünen Blockinnenbereiche langfristig nicht zu halten. Dem soll durch dauerhafte Sicherung 
der Bereiche als private Grünflächen planerisch entgegengesteuert werden, bei gleichzeitiger 
Ermöglichung moderater Nachverdichtung entlang der Erschließungsstraßen.  
 

2. Einfügung in die übergeordnete Planung und andere Planungsvorgaben 

2.1 Raumordnung (LEP, Regionalplan) 

Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb der bebauten Ortslage des Stadtteils Nellingen, die 
sowohl im Landesentwicklungsplan (LEP), als auch in der Raumnutzungskarte des Regional-
plans des Verbands Region Stuttgart als Bestandsgebiet dargestellt ist.  
Es werden durch den Bebauungsplan keine, über das heute zulässige Maß hinausgehenden 
Baumöglichkeiten geschaffen. Damit steht das Planungsvorhaben aus Sicht des Planungsträ-
gers weder im Widerspruch zu den Zielsetzungen der Landesentwicklungsplanung, noch zu 
denen der Regionalplanung, was durch entsprechende Stellungnahmen des Regierungsprä-
sidiums Stuttgart (als zuständiger Raumordnungsbehörde) und des Verbands Region Stuttgart 
(als Träger der Regionalplanung) jeweils bestätigt wurde. 
 
2.2 Flächennutzungsplan Ostfildern 2020 

Der Flächennutzungsplan 2020 der Stadt Ostfildern stellt das Plangebiet als bestehende ge-
mischte Baufläche dar, damit kann die Planung als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
gelten.  
Die im Bebauungsplan als Art der Nutzung vorgesehene Festsetzung Allgemeines Wohnge-
biet gem. § 4 BauNVO erfolgt im Zuge einer Bestandsanalyse und planerischer Präzisierung: 
die vor Ort vorhandenen Nutzungen sind innerhalb des Zulässigkeitskatalogs dieser Nutzungs-
art abbildbar und zukünftig soll die Wohnfunktion des Gebiets gestärkt werden. 
 
2.3 Städtebaulicher Rahmenplan für den Stadtteil Nellingen 

Für den Stadtteil Nellingen existiert seit dem Jahr 1998 ein Stadtteilrahmenplan, der u.a. die 
Qualität und Schutzwürdigkeit der grünen Blockinnenbereiche thematisiert. Da es sich hierbei 
um eine nicht rechtsverbindliche, informelle Planung handelt, war bereits zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung über den Rahmenplan klar, dass im Bedarfsfall weitergehende planerische 
Schritte erforderlich werden. 
 

3. Das Plangebiet und seine Umgebung 

3.1 Lage und Größe des Gebiets, Topografie 

Die Plangebietsgröße beträgt 9338 m². Das Gebiet liegt in der Ortsmitte des Stadtteils Nellin-
gen. Am westlichen Rand des Geltungsbereichs verläuft die Riegelstraße, am nördlichen die 
Kaiserstraße und am östlichen Rand die Straße Im Bossengarten. Südlich des Geltungsbe-
reichs verläuft einerseits eine Fußwegverbindung von der Straße Im Bossengarten zur Riegel-
straße, andererseits wird der Geltungsbereich durch private Grundstücke begrenzt. 



 
 

Die Höhenlage liegt zwischen ca. 337,80 üNN an der Südwestecke des Geltungsbereichs an 
der Riegelstraße und ca. 345,00 m üNN am nordöstlichsten Geländepunkt an der Ecke Kai-
serstraße / Im Bossengarten. Das Gelände ist in südwestlicher Richtung geneigt. 
 
3.2 Bodenbelastung und Altlasten, Grundwasser 

Nach dem Altlastenkataster des Landkreises Esslingen liegen im Geltungsbereich des Gebiets 
keine altlastverdächtigen Flächen. Dennoch erfolgt im Textteil des Bebauungsplans standard-
mäßig der Hinweis, wie vorzugehen ist, falls Bodenverunreinigungen vorgefunden werden. 

Nach der Untersuchung der RS Reutemann GmbH vom 04.04.2003 (Auswertung historischer 
Luftbilder von Sprengbombentrichtern, Gebäudeschäden und Flakstellungen des 2. Welt-
kriegs) ist nahezu die gesamte Ortsmitte des Stadtteils Nellingen als sog. Kampfmittelver-
dachtsfläche einzustufen. Im Textteil des Bebauungsplans erfolgt daher der Hinweis, dass in 
dessen gesamtem Geltungsbereich mit dem Auffinden von Kampfmitteln zu rechnen ist. 

Beim Wasserwirtschaftsamt des Landkreises Esslingen liegen Grundwasserdaten vor, nach 
denen im Plangebiet trotz der bestehenden Überbauung bereits in Geschosstiefe mit Grund-
wasser zu rechnen ist. Die hieraus abzuleitenden Anforderungen und eventuellen wasser-
rechtlichen Genehmigungspflichten wurden in den Textteil des Bebauungsplans übernommen. 
 
3.3 Archäologische Verdachtsfläche (Bodendenkmal) 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt die als Prüffall 1M bezeichnete archäologische 
Verdachtsfläche „Mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Ortsbereich Nellingen“, deren räumli-
che Ausdehnung im Textteil des Bebauungsplans maßstabslos (als in den Text integriertes 
Bild) dargestellt ist. Innerhalb der als Prüffall verzeichneten Bereiche sind grundsätzlich Bo-
denurkunden zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Besiedlungsgeschichte und Sachkul-
tur/ Kulturdenkmale gemäß § 2 DSchG zu erwarten. 

In den Textteil des Bebauungsplans wurden daher sämtliche, die Belange der archäologischen 
Denkmalpflege betreffenden Hinweise sowie die ggf. hieraus abzuleitenden Pflichten aufge-
nommen. 
 
3.4 Bestehende städtebauliche Struktur 

Die vorhandene, in Teilen gemischte (ehemalige landwirtschaftliche Gebäude, die heute über-
wiegend nur noch zu privaten Lagerzwecken genutzt werden, an der Riegelstraße) Gebäu-
destruktur ist weitgehend durch Wohnnutzung geprägt. Die ein- bis zweigeschossige, an der 
Kaiserstraße bis zu zweieinhalbgeschossige Bebauung mit umgebungstypischen Satteldä-
chern orientiert sich überwiegend an den öffentlichen Verkehrsflächen.  

In Teilbereichen (bezogen auf die Kaiser- und auf die Riegelstraße) existiert eine Bebauung in 
„zweiter Reihe“, die im Falle der Gebäude Riegelstraße 6/1 und 10/2 relativ aufwändig, von 
Südwesten kommend, erschlossen ist. Dennoch ist in Gebietsmitte ein innerer Grünbereich 
verblieben, der bislang nicht überbaut wurde. 
 
3.5 Klima 

Im Klimaatlas des ehemaligen Nachbarschaftsverbands Stuttgart, fortgeschrieben für den 
Landschafts- und Umweltplan zum Flächennutzungsplan 2020 der Stadt Ostfildern ist das Ge-



 
 

biet zu weiten Teilen als sog. „Stadtklimatop“ eingestuft. Demnach ist es aufgrund hohen Ver-
siegelungsgrads von stärkerer sommerlicher Erwärmung betroffen, lokale Winde und Kaltluft-
ströme werden durch die teilweise eng stehende Bebauung gestört, während es gleichzeitig 
besonders auf Frischluftzufuhr von außen angewiesen ist. 

Daher ist der Grad zusätzlicher Versiegelung möglichst gering zu halten und durch die Schaf-
fung von Vegetationsflächen, Bepflanzung und durch Dach- und Fassadenbegrünung auszu-
gleichen. Soweit möglich ist hierbei eine grundsätzliche Verbesserung der kleinklimatischen 
Verhältnisse anzustreben. 
 
3.6 Artenschutz 

Es liegen Erkenntnisse des NABU, Ortsverband Ostfildern-Nellingen, auf das Vorkommen 
schützenswerter Vogel- und Fledermausarten, in den Freibereichen des Gebiets, insbeson-
dere jedoch in älteren, wenig genutzten Gebäuden / Gebäudeteilen vor. 

Da durch den Bebauungsplan keine, über das bisherige Zulässigkeitsmaß hinausgehende 
Baumöglichkeit geschaffen wird, besteht jedoch bezüglich der artenschutzrechtlichen Belange 
auf der Ebene der Bauleitplanung kein Handlungsbedarf. Diese sind auf der Vorhabenebene, 
insbesondere bei geplanten Nutzungsänderungen und bei Gebäudeabbrüchen zu bearbeiten 
und werden somit erst im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren relevant. 
In den Textteil des Bebauungsplans wurde ein Hinweis auf die Thematik sowie Hinweise zu 
umwelt- und tierfreundlicher Beleuchtung aufgenommen. 
 

4. Städtebauliche Grundzüge der Planung 

4.1 Städtebauliches Konzept 

Um die in der Ortsmitte von Nellingen als besondere städtebauliche Qualität noch in mehreren 
Baublöcken vorhandenen (weitgehend unverbauten) grünen Blockinnenbereiche planungs-
rechtlich zu sichern, beabsichtigt die Stadt Ostfildern, eine Serie mehrerer inhaltlich vergleich-
barer Bebauungspläne aufzustellen und zur Rechtskraft zu bringen. Neben der Sicherung der 
unverbauten Bereiche als private Grünflächen soll die Baulinie aus dem Jahr 1905 aufgehoben 
und die künftige überbaubare Grundstücksfläche neu definiert werden. 

Entlang der Kaiserstraße, an der sich bereits im Zuge der bisherigen Entwicklung eine, bis zu 
zweieinhalb Geschosse umfassende, klar strukturierte städtebauliche Raumkante herausge-
bildet hat, soll durch Festsetzung einer Baulinie (auf die gebaut werden muss), eine aus der 
vorhandenen Umgebungsbebauung abgeleitete Höhenfestsetzung und die Festsetzung einer 
auf die Baukörperstellung bezogenen Bebauungstiefe ein städtebaulich homogenes Erschei-
nungsbild erzeugt werden, während die überbaubaren Grundstücksflächen in den übrigen Teil-
bereichen durch umlaufende Baugrenzen definiert sind.  
 
4.2 Art der baulichen Nutzung 

Die heutige Nutzungsstruktur des Gebiets entspricht bereits sehr weitgehend einem allgemei-
nen Wohngebiet im Sinne der Baunutzungsverordnung (BauNVO). Soweit andere Nutzungen 
im Gebiet vorkommen, stehen diese nicht im Widerspruch zum Zulässigkeitskatalog nach § 4 
BauNVO. Vor diesem Hintergrund kann für das Plangebiet die Nutzungsart WA – Allgemeines 
Wohngebiet festgesetzt werden. 
 



 
 

4.3 Aufteilung des Plangebiets in zwei Bereiche 

Das Plangebiet wird aus baustrukturellen und planerischen Gründen in zwei Teilbereiche auf-
geteilt (WA1, WA2), da sich die Bebauung bereits im Bestand deutlich unterscheidet: während 
der Bereich an der Kaiserstraße (WA1) durch großformatigere und höhere Bauten geprägt ist, 
besteht der rückwärtige Teil (WA2) aus kleingliedriger Bebauung mit Reihen- und Doppelhäu-
sern, die sich aus dem ursprünglichen Ortskern heraus entwickelt haben.  
Diesem Umstand wird durch unterschiedliche Festsetzungen, insbesondere hinsichtlich der 
überbaubaren Grundstücksflächen Rechnung getragen. 
 
4.4 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen, Festlegung einer Bebau-

ungstiefe im WA1 / Sicherung der bislang unbebauten Flächen 

Die Baulinie entlang der Kaiserstraße - auf die gebaut werden muss - wird festgesetzt, um die 
hier bereits nahezu durchgängig vorhandene städtebauliche Raumkante auch im Zuge von 
Neuplanungen beizubehalten und weiterzuentwickeln. Entlang der Querstraßen sind die städ-
tebaulichen Raumkanten weniger klar ausgebildet, sodass hier, wie im rückwärtigen Bereich 
des Plangebiets, die (weniger „strenge“) Festsetzung von Baugrenzen zur planungsrechtlichen 
Steuerung ausreichend ist und im Hinblick auf die Interessenslage Betroffener angemessener 
erscheint. 

Im WA1 wird vor dem Hintergrund dort vorliegender unterschiedlicher Grundstückszuschnitte 
statt einer rückwärtigen Baugrenze eine maximale Bebauungstiefe in Abhängigkeit von der 
Gebäudestellung, die frei wählbar ist, festgesetzt. Damit soll einerseits die o.g. städtebauliche 
Zielsetzung für den Bereich gewährleistet bleiben, andererseits eine sinnvolle Ausnutzung der 
Baugrundstücke und Planungsflexibilität für die privaten Bauherren ermöglicht werden. 
Die Neubauten sollen jedoch geometrisch klare Kubaturen und städtebaulich eindeutige Aus-
richtungen aufweisen. Daher wird eine Vermischung der Gebäudestellungen innerhalb ein und 
desselben Baukörpers auf ein und demselben Baugrundstück ausgeschlossen, damit auch die 
stadtgestalterisch nicht zufriedenstellende Verbindung giebelständiger Gebäudeteile mit ei-
nem traufständigen Verbindungsstück. 
Um die grünen Blockinnenbereiche planerisch zu sichern werden diese als private Grünflä-
chen, somit als nicht überbaubare Grundstücksflächen, festgesetzt. 
 
4.5 Maß der baulichen Nutzung (WA1) 

Um die Einfügung in die bestehende Struktur zu gewährleisten, werden im WA1 aus den Hö-
hen dort vorhandener Gebäude abgeleitete Höhenbeschränkungen in Form einer maximalen 
Traufhöhe über Bezugspunkt festgesetzt. Als Bezugspunkt gilt die Höhenlage der angrenzen-
den Erschließungsanlage, gemittelt zwischen den an den jeweiligen Gebäudeecken anliegen-
den Niveaus. Damit soll städtebaulich ein möglichst homogenes Erscheinungsbild dieses Be-
reichs erzielt werden. 

Im WA2, das durch unterschiedlich hohe Baukörper unterschiedlicher Breite und Gebäude-
länge geprägt ist, die teilweise unmittelbar oder sehr nah an Grundstücksgrenzen stehen, wird 
hingegen auf Höhenfestsetzungen bewusst verzichtet, um keine planerischen Anreize zu 
schaffen, denen im Einzelfall ggf. bauordnungsrechtliche Regelungen entgegenstünden. 
Im gesamten Plangebiet werden somit die nach Rechtskraft des Bebauungsplans zulässigen 
Baumöglichkeiten den Zulässigkeitsrahmen einer nach § 34 BauGB zu beurteilenden Bebau-
ung nicht überschreiten. 
 



 
 

4.6 Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Tiefgaragen 

Die rückwärtigen Gebäude sind erschlossen, weitergehende Befestigungen durch Erschlie-
ßungsanlagen und die Inanspruchnahme von bisher nicht befestigten Flächen sollen insbe-
sondere in der grünen Innenbereichsinsel weitgehend ausgeschlossen werden. Carports, 
Stellplätze, Garagen und Tiefgaragen sind daher zukünftig ausschließlich innerhalb der fest-
gesetzten überbaubaren Grundstücksflächen, sowie innerhalb hierfür speziell festgesetzter 
Flächen entlang der Straße „Im Bossengarten“ zulässig. 

Bezüglich zulässiger Nebenanlagen (Geschirrhütten, Überdachungen und sonstige Flächen-
befestigungen) wird zwischen den gebäudenahen Freiflächen der Baugrundstücke und der 
bislang nicht bebauten privaten Grünfläche im Blockinnenbereich unterschieden: in der priva-
ten Grünfläche wird für diese Nebenanlagen ein geringeres Zulässigkeitsmaß festgesetzt, als 
auf den Baugrundstücken.  
 
4.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft 

Aus ökologischen sowie aus Gründen des klimatischen Ausgleichs (Vermeidung, bzw. Redu-
zierung von Wärmeinseln) wird für zulässige Flachdächer, z.B. bei Garagen und Carports, 
extensive Dachbegrünung festgesetzt.  
Die Festsetzung sickerungsfähiger Belagsmaterialien für Stellplätze und Hauszugangswege 
kommt dem natürlichen Wasserkreislauf zugute. 

Soweit Tiefgaragen (zulässig nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen - s.o.) sich 
über die Außenkanten der Hauptbaukörper hinaus erstrecken, sind diese mit mindestens 0,50 
m Erdüberdeckung auszuführen und zu bepflanzen. Dies dient neben der Verbesserung des 
Kleinklimas auch der besseren Geländeeinbindung dieser Bauteile. 
 
4.8 Erhalt schützenswerter Bäume / Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-

pflanzungen 

Der im Gebiet vorhandene Baumbestand wurde untersucht und – soweit es sich um wertige 
und überlebensfähige Exemplare handelt – mittels Pflanzbindung unter Schutz gestellt. 

Um für die aus Nebenanlagen resultierende Flächenversiegelung einen ökologischen Aus-
gleich zu schaffen, ist bei Errichtung solcher Anlagen jeweils ein hochstämmiger Laubbaum 
zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
 

5. Erschließung und Versorgung 

5.1 Fahrverkehr, Fußgänger und Radverkehr 

Das Plangebiet ist durch die am Gebietsrand verlaufenden öffentlichen Straßen verkehrlich 
vollständig erschlossen, auch für Fußgänger und Radverkehr. Eine für den Radverkehr wich-
tige überörtliche Verbindungslinie verläuft durch die Kaiserstraße (Tempo-30-Zone). 
Entlang der Riegelstraße sind die in zweiter Reihe befindlichen Gebäude durch gemeinschaft-
lich genutzte Höfe angebunden, die aus der ehemaligen landwirtschaftlichen Nutzung erwach-
sen sind. Im Blockinneren gelegene Wohngebäude werden über private Erschließungsanla-
gen erreicht, die teilweise (z.B. im Falle der Gebäude Riegelstraße 6/1 und 10/2) eine erheb-
liche Abwicklungslänge aufweisen. 



 
 

Das dargestellte Erschließungssystem wird beibehalten, der Bebauungsplan löst diesbezüg-
lich keine Veränderungen aus. 
 
5.2 Ruhender Verkehr 

Der ruhende Verkehr (private Parkierung) ist vollständig auf den Baugrundstücken unterge-
bracht. Derzeit befinden sich zwei unterirdische Parkierungsanlagen im Gebiet: bei den Mehr-
familienhäusern Kaiserstraße 39 / Im Bossengarten 37 und zwischen dem Doppelhaus Rie-
gelstraße 10, 10/1 und der Reihenhauszeile Riegelstraße 10/4 – 10/9. 

Entlang der Kaiserstraße existiert ein öffentliches Parkierungsangebot, in wesentlich geringe-
rem Umfang auch an der Riegelstraße und der Straße „Im Bossengarten“. 
 
5.3 Öffentlicher Verkehr 

Der Stadtteil Nellingen ist mit den Stadtbahnlinien U7 und U8 hervorragend in Richtung Stutt-
gart angebunden, die Distanz zur Stadtbahnendhaltestelle beträgt ca. 450 m. Für die Vernet-
zung im Filderraum und in Richtung Esslingen sorgen zwei Buslinien, deren Haltestellen in 
Abständen von 200 und 300 m zum Plangebiet liegen. 
 
5.4 Strom, Wasser, Abwasser, Gas, Telekommunikation 

Sämtliche Medien der öffentlichen Ver- und Entsorgung sind im Plangebiet vorhanden und bei 
Bedarf weiter ausbaubar. Das Gebiet ist in der aktuellen Schmutzfrachtberechnung über das 
Einzugsgebiet der Kläranlage Nellingen ordnungsgemäß berücksichtigt, wesentliche bauliche 
Erweiterungen sind im Zuge der Planung nicht zu erwarten, es ist nicht mit einer Vergrößerung 
der abflusswirksamen Fläche zu rechnen. 
 
5.5 Regenwasserbewirtschaftung / Vorsorge gegen Starkregenereignisse 

Nach § 55 Absatz 2 Wasserhaushaltsgesetz ist unverschmutztes Niederschlagswasser vor-
rangig dezentral zu entsorgen, sofern dies schadlos möglich ist. Mit den Festsetzungen des 
Bebauungsplans zu Dachbegrünungen und zur Reduzierung von Flächenversiegelungen, 
bzw. deren Ausführung in wasserdurchlässigen Belagsmaterialien, wird dieser Vorgabe soweit 
möglich Rechnung getragen, Abflussspitzen werden reduziert. 

Eine Überprüfung, ob unverschmutzes Niederschlagswasser dem verdolten Katzenbach zu-
geführt werden kann, kann erst im Zuge eines Eingriffs in das öffentliche Abwassernetz erfol-
gen. Ein solcher Eingriff wird jedoch durch die vorliegende Planung (die keine öffentlichen 
Erschließungsanlagen umfasst) nicht ausgelöst. 

Nach der Hochwassergefahrenkarte der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 
(LUBW) liegt das Gebiet außerhalb möglicher Überschwemmungsbereiche nach Starkregen-
ereignissen. 
 
5.6 Öffentliche und private Infrastruktur 

Sämtliche Einrichtungen öffentlicher (Kinder- und Seniorenbetreuung, Schulen, Kulturange-
bote etc.) und privater Infrastruktur (Einzelhandel, Dienstleistungen) sind im Stadtteil Nellingen 
in fußläufiger Entfernung vorhanden. 
 



 
 

6. Energie und Umwelt 

6.1 Wärmeversorgung / Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie 

Die im Plangebiet liegenden Gebäude werden überwiegend individuell, unter Nutzung unter-
schiedlicher Primärenergiequellen, beheizt. Es gibt keine Anlagen für zentrale Wärmeversor-
gung im näheren oder weiteren Gebietsumfeld. 
Die Verwendung von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie (zur Wärme-, wie zur 
Stromerzeugung) ist zulässig, die Anbringung am Gebäude unterliegt jedoch einem gestalte-
rischen Abstimmungsgebot. 

6.2 Fluglärm 

Das Plangebiet liegt außerhalb des Lärmschutzbereichs für den Verkehrsflughafen Stuttgart. 
Es unterliegt jedoch durch Flugbewegungen verursachten Schallimmissionen, die nahe an den 
Grenzwert von 55 dB(A) heranreichen.  
Daher erfolgt im Textteil des Bebauungsplans der Hinweis, dass die Nutzung ungeschützter 
Freibereiche, jedoch auch die Nutzung von Aufenthaltsräume in Wohnungen bei geöffneten 
Fenstern als von Fluglärm beeinträchtigt wahrgenommen werden kann. 

 

7. Planungsdaten 

7.1 Flächenbilanz des Plangebiets 

WA-Fläche:    8.167,85 m² 
Private Grünfläche:   1.169,97 m² 
Fläche des Geltungsbereichs: 9.337,82 m² 

7.2 Anzahl der Wohneinheiten 

Im Gebiet sind bereits ca. 70 Wohneinheiten vorhanden. Infolge der Aufstellung des Bebau-
ungsplans ist allenfalls ein geringer Zuwachs von max. 10 – 15 WE zu erwarten, der auch im 
Zuge einer Nachverdichtung auf der Beurteilungsgrundlage von § 34 BauGB eingetreten wäre. 

Die heutige wie die zukünftige Bewohnerzahl kann somit mit ca. 90 – 110 Bewohnern ange-
geben werden. 

 

8. Planverwirklichung 

8.1 Kosten und Finanzierung 

Da sämtliche im Plangebiet liegenden Baugrundstücke erschlossen und durch die notwendi-
gen Ver- und Entsorgungsmedien angebunden und auch die äußeren Erschließungsanlagen 
vollständig hergestellt sind, löst die Planaufstellung keine Folgekosten aus. 
 
8.2 Bodenordnung 

Die Planverwirklichung setzt keine bodenordnenden Maßnahmen voraus. Solche sind daher 
auch seitens des Planungsträgers nicht vorgesehen. 
 



 
 

9. Auswirkungen der Planung auf Natur und Umwelt, naturschutzrechtliche Eingriffs-
regelung, Umweltbericht 

Mit dem Bebauungsplan wird ein Bestandsgebiet überplant. Es werden keine weitergehenden 
Baumöglichkeiten geschaffen, als die bisher (im Rahmen einer Beurteilung nach § 34 BauGB) 
bereits zulässigen. Der im Blockinnenbereich noch vorhandene, bislang unverbaute, sowohl 
ökologisch, als auch kleinklimatisch bedeutsame Grünbereich wird als private Grünfläche pla-
nungsrechtlich gesichert und damit der Bebaubarkeit entzogen. 
Somit findet ein Eingriff im Sinne des Naturschutzrechts nicht statt und auch auf eine Umwelt-
prüfung kann in diesem Fall gemäß § 1a Abs. 3 BauGB verzichtet werden, die Erstellung eines 
Umweltberichts zum Bebauungsplan ist nicht erforderlich. 

Der Bebauungsplan wird im regulären Bebauungsplanverfahren mit zwei Beteiligungsschrit-
ten, jeweils als Planauslage, aufgestellt.  

 

10. Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Bauleitplanung 

Die Forderungen des Baugesetzbuches, eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und 
eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozial gerechte Bodennutzung zu gewähr-
leisten und dazu beizutragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen 
Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln (§ 1 (5) 1 BauGB), mit Grund und Boden 
sparsam und schonend umzugehen und dabei Bodenversiegelung auf das notwendige Maß 
zu begrenzen (§ 1a (1) BauGB), sind aus Sicht des Planungsträgers und nach Abwägung 
der relevanten Belange erfüllt. 

 

 

Ostfildern, 17.03.2023 / 07.11.2023 
Fachbereich 3 – Planung 


